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des Nationalrates XVll. Gesetzgebung.penode 

An den 
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zu 3626 IJ 

Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Manfred Srb und Genossen 
vom 12. April 1989, Nr. 3626/J, betreffend steuerliche Erleichterungen 
für körperbehinderte Kfz-Besitzer, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. und 2.: 
Der im § 3, erster Absatz, der Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen vom 5. Dezember 1988, BGB1.Nr. 675, für Körperbehinderte, die 
zur Fortbewegung ein eigenes Kraftfahrzeug benützen, festgelegte Pau
schalbetrag, soll dem Behinderten den Nachweis seiner tatsächlichen Auf
wendungen ersparen, schließt aber den Nachweis höherer Kosten nicht aus. 
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